
 

 
 

  

  

                        

 
 
 

 

Empfehlungen der Wiederaufnahme für das Tennistraining mit 
Mindestabstand 
 

Einleitung 
Wir freuen uns alle, dass die lange Schließung der Tennisplätze zu Ende ist. Damit das so bleiben kann, 
müssen wir verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und die gebotenen Abstandsregeln und die 
vielfach kommunizierten Hygieneregeln einhalten. Ich möchte aus Sicht des Trainingsbetriebs in den 
Tennisclubs einige Tipps geben, um die kommenden Wochen regelkonform und verantwortungsvoll zu 
gestalten. 

 
Verantwortung 
Der Trainer ist mitverantwortlich für die Umsetzung der in der zehnten Verordnung gefassten Beschlüsse 
sowie  weiteren ergänzenden Hinweisen durch die Landesregierung. In Zweifelsfällen gilt der Grundsatz der 
Besonnenheit und Vorsicht. Der Tennisunterricht darf ausschließlich nach diesen Maßstäben durchgeführt 
werden. 
 

Platzausstattung 
a) Sitzgelegenheiten: 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass im Trainingsbetrieb jeder Trainingsteilnehmer und der Trainer eine eigene 
Bank oder einen Stuhl für die Ablage der Bags zur Verfügung hat. Die Sitzgelegenheiten müssen mit der 
Einhaltung des Mindestabstandes problemlos erreichbar sein. 
b) Trainingsmaterial:  
Das Trainingsmaterial (Hütchen, Markierungen, Leiter etc.) wird ausschließlich durch den Trainer bedient.  
c) Bälle sammeln: 
Möglichkeit 1: Die Schüler schieben die Bälle in Ihnen zugewiesenen Feldhälften mit dem Schläger ans 
Netz, an den Zaun oder in eine Ecke. Das Sammeln der Tennisbälle wird mit Hilfe von  Ballsammelröhren 
ausschließlich durch den Trainer durchgeführt. 
Möglichkeit 2: Die Trainingsteilnehmer bekommen eine Ballsammelröhre zugewiesen, sammeln mit 
Mindestabstand und die Ballsammelröhren werden nach Ende der Stunde durch den Trainer desinfiziert. 
Möglichkeit 3: Trainingsteilnehmer nutzen eigene, personifizierte Ballsammelröhren zum Sammeln. 
d) Zuschauer: 
Es dürfen nur die erlaubte Anzahl an Trainingsteilnehmer/innen auf und an den Platz. Alle anderen 
Personen (Eltern, Verwandte, Freunde etc.) müssen sich in Zonen aufhalten, an denen der Mindestabstand 
problemlos eingehalten werden kann. 
e) Platzpflege 
Die Platzpflege erfolgt durch den Trainer oder eine vom Trainer autorisierte Person (z.B. Platzwart). Dabei 
sind die Abstandsbestimmungen und Hygienemaßnahmen (Handschuhe, Desinfektion nach Benutzung) zu 
befolgen. 
f) Regen: 
Bei Regen sind alle Spieler/innen aufgefordert die Anlage unter Beachtung des Mindestabstandes sofort zu 
verlassen. Es ist auf keinen Fall erlaubt sich ohne Einhaltung des Mindestabstandes unterzustellen. 
 

Trainingsdurchführung 
Alle vom Hessischen Tennis-Verband ausgebildeten Trainerinnen und Trainer haben weitergehende 
Hinweise zur Durchführung des Tennisunterrichts erhalten. Für Interessierte sind diese  Informationen auf 
der Homepage des Hessischen Tennis-Verbandes abrufbar (www.htv-tennis.de). 
 
Michael Kreuzer (Cheftrainer Ausbildung Hessischer Tennis-Verband) - 08.05.2020  
 
(*Die männliche Form „der Trainer“ wurde aus sprachlichen Gründen gewählt, schließt aber 
selbstverständlich alle Geschlechter mit ein.) 

http://www.htv-tennis.de/

